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Bebauungsplan „Mädachäcker – östlich des Hohlwegs“, Pforzheim-Hohenwart 
 
Verständigung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der Offenlage 
gem. § 3 (2) und Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren mit der damit verbundenen Gelegenheit zu 
dem Bebauungsplan „Mädachäcker– östlich des Hohlwegs“ Stellung zu nehmen. 

 Der LNV-Arbeitskreis Pforzheim/Enzkreis möchte für den Landesnaturschutzverband Baden-
Württemberg e. V. (LNV) folgende Bedenken und Anregungen vorbringen: 

Zu hoher Flächenverbrauch 

Ein wesentliches Planungsziel der Stadt Pforzheim besteht in der Sicherung und dem Ausbau 
der örtlichen Wohnfunktion. Wegen der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbauland 
und zur planungsrechtlichen Umsetzung ihrer Planungsziele plant die die Stadt Pforzheim die 
Erschließung des neuen Wohngebiets Bebauungsplan „Mädachäcker– östlich des Hohlwegs“.  

Auffällig und zugleich unverständlich ist aber, dass ein Teil der Fläche mit freistehenden Ein-
familienhäusern bebaut werden soll, was angesichts der fortschreitenden Klima- und Bio-
diversitätskrise und des hohen Flächenverbrauchs nicht mehr darstellbar ist. 

Die hier geplanten großzügigen Grundstücke mit lockerer Bebauung, sind für die Schaffung 
von Wohnraum als uneffektiv zu betrachten (viel Flächenverbrauch, wenig Einwohnerdich-
te). Der Hinweis darauf, dass die neue Bebauung an die vorhandene anzupassen sei, führt 
langfristig zu einer Zementierung der Fehler aus der Vergangenheit. 

Wir vertreten die Auffassung, dass die Wohnraumbeschaffung effektiver dadurch erreicht 
werden kann, dass die zur Verfügung stehende Fläche kompakter, nämlich nicht mit freiste-
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henden Einfamilienhäusern, sondern mit Reihen-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern bebaut 
werden müsse. Auch die Gebäudehöhe und die Bebauungsdichte könnte noch angepasst 
werden. So würden insgesamt mehr Interessenten/ Familien zum Zuge kommen. Es werden 
– und davon sind wir überzeugt – auch Menschen, junge wie ältere, bereit sein, in Mehrfami-
lienhäusern zu wohnen. Auf diese Weise könnte der hohe Flächenverbrauch, die Versiege-
lung pro Wohneinheit sowie der Verlust an wertvoller Grünfläche reduziert werden. Dies 
wäre auch eher im Sinne des § 1a (1) BauGB, wonach mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umzugehen ist. Außerdem sind kompakte und zusammenhängende Bauformen 
hinsichtlich des Energieverbrauchs i.d.R. günstiger als freistehende Einzelhäuser. Geringere 
Bauvolumen und Wohnflächen pro Wohneinheit sind auch im Hinblick auf die rasant stei-
genden Herstellungs- und Energiekosten vorteilhaft.  

Generell ist Flächenverbrauch ein schleichendes Phänomen. Bürger und selbst politische 
Entscheidungsträger nehmen es kaum wahr. Daher mangelt es weithin am notwendigen 
Problembewusstsein. Die jeweils hinzukommende Flächeninanspruchnahme wird weiter 
bagatellisiert, da sie sich im Verhältnis zur unbebauten Gesamtfläche der Gemeinde immer 
leicht als unerheblich darstellen lässt. Wie dem Textteil des Entwurfs zu entnehmen ist, wird 
diesem Aspekt leider nicht die gewünschte Aufmerksamkeit gewidmet. 
Die Eindämmung des Flächenverbrauchs sollte durch eine stärkere Berücksichtigung des 
Prinzips „Innen vor Außen“ in der Bauleitplanung erreicht werden. Gemeint ist damit die 
vorrangige Entwicklung von Brachflächen, Baulücken, Verdichtungspotential im Bestand 
(auch in die Höhe) oder Leerständen innerhalb der Gemeinden, statt Nutzung von unbebau-
ten Flächen im Außenbereich. Deshalb müssen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
solche Maßnahmen vorrangig geprüft und umgesetzt werden. Dass dies keine utopische 
Vorstellung ist, können Sie dem PZ-Artikel vom 30.11.2021 in der Anlage entnehmen. Dort 
wird der damalige Verbandsdirektor des Regionalverbandes Nordschwarzwald, Matthias 
Proske zum Ergebnis der durchgeführten Prognos-Wohnraumstudie, die den Wohnraumbe-
darf bis zum Jahr 2035 mit 22.500 Einheiten beziffert, mit den Worten zitiert: „Würden wir 
alle Optionen innerorts ausschöpfen, wären die 22.500 Wohnungen sogar möglich, ohne 
neue Flächen zu verbrauchen.“ Wir fordern hier von Ihnen ein deutlich ambitionierteres 
Vorgehen zur notwendigen Eindämmung des Flächenverbrauchs.  
Als politisches Ziel ist zudem gemäß Koalitionsvertrag des Landes Baden-Württemberg 
(2021) zur Eindämmung des Flächenverbrauchs max. 2,5 Hektar pro Tag (ca. 912 Hektar pro 
Jahr) und bis 2035 eine Netto-Null vorgegeben. In Summe ergibt sich für das Land noch ein 
möglicher Flächenverbrauch von 9100 Hektar (Entnahme aus Vortrag Andrea Lindlohr, 
Staatssekretärin im Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen am 03.12.2022, LNV-
Zukunftsforum Naturschutz). Auf Hohenwart heruntergerechnet ergibt sich bis 2035 für alle 
Bauflächen noch ein maximaler Flächenverbrauch von ca. 1,5 Hektar.  
Die begonnene Kampagne zum hohen Flächenverbrauch, an der sich über 20 Vereine in Ba-
den-Württemberg beteiligen, gibt hierzu weitere Informationen (s. www.laendle-leben-
lassen.de). 
 
Ein Blick auf die Karte der Ortslage Hohenwart zeigt, dass noch mehrere unbebaute Wohn-
baugrundstücke vorhanden sind. Diese sind u.E. vorrangig einer Bebauung zuzuführen, bevor 
neue Flächen ausgewiesen werden sollen!  
Zwar wird im Erläuterungsbericht das Thema vorhandene Baulücken angerissen; wir vermis-
sen hier die Beschreibung von konkreten Maßnahmen, die Stadt Pforzheim bereits versucht 
hat, um an die sogenannten „Enkelgrundstücke“ der Privatbesitzer zu kommen. Auch der 
Presseberichterstattung konnten bisher keine spezifischen Anstrengungen in dieser Richtung 
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entnommen werden. Letztlich ist der Gemeinderat sowohl für die Neuausweisung von 
Wohnbauflächen als auch für entsprechende Maßnahmen gegen die u.E. gemeinwohlschä-
digenden „Grundstücksblockierer“ zuständig. Soweit immer neue Flächen (mit der Begrün-
dung „geht halt nicht anders“) bereitgestellt werden, wird sich daran nichts ändern.  
 
Wir erwarten, dass diese immer wieder zu beobachtende Grundstücksbevorratung („Enkel-
grundstücke“) zukünftig in allen neue Bebauungssatzungen der Gemeinde konsequent aus-
geschlossen wird! Diese sollten z.B. eine Bauverpflichtung enthalten, wonach spätestens 
zwei Jahre nach der Erschließung gebaut werden muss, ansonsten fällt das Grundstück zum 
Kaufpreis an die Gemeinde zurück. Nach spätestens weiteren zwei Jahren muss das Haus 
auch bewohnt werden, ansonsten sind z.B. Sanktionen aufzuerlegen. Die hier geplante Bau-
verpflichtung mit Frist von maximal sieben Jahren nach Eintritt der Voraussetzungen für ei-
nen Baubeginn ist auch in diesem Kontext viel zu großzügig! 

Mit Spannung erwarten wir die konkrete Ausgestaltung der geplanten Grundsteuer für un-
bebaute, aber erschlossene Baugrundstücke. Hier besteht die Chance, über entsprechende 
Hebesatz die brachliegenden Grundstücke doch noch einer Bebauung zuzuführen. 

 
Wir fordern daher, dass in der Bauleitplanung der Stadt Pforzheim ein Weg zur Netto-Null 
im Jahr 2035 und zur flächensparenden Bebauung deutlich erkennbar wird. Aus diesen 
Gründen lehnen wir den hier vorgelegten Bebauungsplan ab.  
 

Klimaschutz und Klimawandelanpassung 

Die Umsetzung der Planung hat auf das Schutzgut Klima nicht nur anlagebedingte und be-
triebsbedingte Auswirkungen (s. Ziff. 5 Umweltbericht), sondern auch baubedingte Auswir-
kungen. Wir bitten um diesbezügliche Ergänzung der Ziffer 5.1. 
 
Wir fordern darüber hinaus, dass die Auswirkungen der Baumaßnahmen (Straßenbau, 
Wohnbau) im Rahmen der Umsetzung des Baugebietes auf das Klima in einer CO2-Bilanz für 
die Öffentlichkeit nachvollziehbar dargestellt werden. In dieser Bilanz sind alle Treibhaus-
gasemissionen, die durch die Herstellung, den Transport und dem Betrieb entstehen, zu er-
fassen und der derzeitigen treibhausgasbindenden Wirkung der vorwiegend landwirtschaft-
lichen Nutzung gegenüberzustellen.  
 
Die im BP getroffenen Vorgaben zu 
 dem geplanten Umgang mit Regenwasser  
 der vorzunehmenden extensiven Dachbegrünung auf Flach- und flachgeneigte Pultdä-

cher von Haupt- und Nebengebäuden,  
 dem Verbot von Steinschüttungen zur Freiflächenabdeckung, da sie keine klimatisch po-

sitiven Auswirkungen haben, 
 einer unbefestigten Oberfläche von Stellplätzen und Privatwegen sowie 
 einem allgemeinen Pflanzgebot für die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen 

mit gebietsheimischen und standortgerechten Pflanzen 
werden von uns begrüßt.  
 
Auf eine konsequente Umsetzung der im BP angeführten Maßnahmen ist zu achten.  
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Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung  

Durch den Verlust von wertvollen Grünlandflächen und Baumbeständen ist eine hohe Beein-
trächtigung für das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten.  
Auch die Erheblichkeit des Eingriffs in das Schutzgut Boden ist als hoch einzustufen, da es zu 
einer Versiegelung von Flächen mit teilweise hoher Puffer- und Filterfunktion kommt. 
Das heißt, dass für die Eingriffe in die derzeit vorhandenen Biotope und Bodenfunktionen 
ausreichend viele, möglichst gleichartige Ausgleichsmaßnahmen auch außerhalb des Gel-
tungsbereiches etwa durch Aufwertung vorhandener Biotopflächen vorzusehen sind.  
 
Mit dem Kompensationsnachweis und den getroffenen Vermeidungs-, Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen sind wir einverstanden. 
 

Artenschutz 

Mit den (vorgezogenen) Ausgleichsmaßnahmen, Hinweisen und Empfehlungen der arten-
schutzrechtlichen Prüfung, die auf faunistischen Untersuchungen beruhen, sind wir einver-
standen. Sie müssen in den Bebauungsplan verbindlich aufgenommen und vertraglich gesi-
chert werden.  
 
Für die naturinteressierte Öffentlichkeit wäre es hilfreich, wenn die Standorte der anzubrin-
genden künstlichen Nisthilfen für Vögel und die für Fledermauskästen verortet sowie die für 
die Umsetzung und Unterhaltung der vorgeschlagenen Artenschutzmaßnahmen verantwort-
lichen Stellen benannt werden würden.  
Zusätzlich hilfreich wäre es, wenn von Seiten der Gemeinde eine aktive Information der zu-
künftigen Bauherren über die möglichen und erforderlichen baulichen Artenschutzmaßnah-
men an den geplanten Gebäuden durchgeführt werden würde.  
 
Begrüßt wird von uns, dass: 

 als Ausgleichsmaßnahme für entfallende Obstbäume zur langfristigen Sicherung des An-
gebots potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie von Nahrungshabitaten für 
Höhlenbrüter entfallende Obstbäume durch Nachpflanzungen im Verhältnis 1:1 ersetzt 
werden,  

 die ökologisch-funktionale Kontinuität der Lebensstätte ohne „time-lag“ gesichert wer-
den muss. D. h. die Maßnahmen müssen wirksam sein, bevor die Beeinträchtigungen 
beginnen, 

 die CEF-Maßnahmen einer Wirksamkeitskontrolle, um den Erhalt der ökologischen 
Funktionalität zu gewährleisten, unterzogen werden. Diese ist nach Inhalt und Umfang 
im Einzelfall festzulegen. Bei der die benötigte Funktionalität der beeinträchtigten Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten bzw. der Lebensräume der gestörten Populationen im 
räumlichen Zusammenhang bereitstellen, 

 als populationsstützende Maßnahme für gebäudebrütende Vogelarten die Installation 
von künstlichen Nisthilfen für Gebäudebrüter in Form von Halbhöhlen und/oder Sper-
lingskolonien sowie Dohlennisthilfen an die neuen Gebäude empfohlen wird,  

 als populationsstützende Maßnahme für Fledermäuse die Installation von Fledermaus-
Flachkästen an die neuen Gebäude empfohlen wird und die Anlage von Fassadenbegrü-
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nung an Neubauten innerhalb des Geltungsbereichs zur Erhöhung des Nahrungsange-
bots von Fledermausarten empfohlen wird und  

 bei der weiteren Überplanung des Gebiets auf eine gute Durchgrünung mit einheimi-
schen Gehölzen geachtet werden wird, die das Insektenangebot erhöht. 

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gerhard Walter 
Sprecher LNV-AK Pforzheim/Enzkreis 
 
 


